
Produktinformationsblatt für private
Tierhalterhaftpflichtversicherung

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die von Ihnen gewünschte
Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt
sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein, den beigefügten Versicherungsbedingungen und unserer
Satzung. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig durch.

1. Welche Art der Versicherung biete n wir Ihnen an?

Die von Ihnen gewünschte Versicherung ist eine private Tierhalterhaftpflichtversicherung an. Grundlage sind die
beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie alle weiteren im Antrag
genannten Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BHB) und unsere Satzung.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?

Versichert sind Schäden an Personen oder Sachen, die auf Ihr Tier zurückzuführen sind und für die Sie als Halter oder
von Ihnen bestimmte Hüter des Tieres einstehen müssen. Dies gilt auch für Schadensfälle, die bei vorübergehenden
Auslandsaufenthalten von bis zu einem Jahr entstehen. Im Rahmen des Versicherungsschutzes regulieren wir nicht nur
den Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht, wehren
unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprü-
chen.

Eine spezielle Tierhalterhaftpflichtversicherung kann für Hundehalter und für Halter von Reit- und Zugtieren (Pferde,
Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel usw.) abgeschlossen werden. Demgegenüber sind Schäden durch zahme, kleine
Haustiere wie Katzen, Meerschweinchen und Wellensittiche bereits durch die Privathaftpflichtversicherung und Jagd-
hunde ggf. über Ihre Jagdversicherung erfasst, während gewerblich oder landwirtschaftlich gehaltene Tiere über eine
gesonderte gewerbliche Tierhalterhaftpflichtversicherung versichert werden.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern I.1., I.2. und II. der beigefügten BHB 20 sowie BHB 3. Die Einschränkun-
gen des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziffer 4 dieses Produktinformationsblattes.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder verspä-
tet zahlen?

Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Art der Zahlweise.

Einzelheiten hierzu finden Sie unter Ziffer 2 und in dem Antrag. Bei Erteilung dieser Information liegen folgende Eck-
punkte zugrunde; beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem Versicherungsschein entnehmen
können.

Beitrag einschließlich Versicherungsteuer .......... €
Beitragshauptfälligkeit jeweils zum 1. Januar
Erstmals zum Versicherungsbeginn ..........
Vertragslaufzeit .......... Jahre

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins.
Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine Lastschriftermächt i-
gung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Betrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zu-
rücktreten, wie Sie nicht zahlen. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung
bei uns. Wenn Sie einen Folgebetrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Betrag innerhalb
einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch
können wir den Vertrag kündigen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und der Ziff. 9 AHB.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen Beitrag verlan-
gen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.
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Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen oder Ihnen gegenüber
von nahen Angehörigen bzw. Mitversicherten verursacht werden, Schäden aus beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit
sowie Schäden, die aus dem Gebrauch eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers folgen. Glei-
ches gilt beispielsweise für Schäden an gemieteten, gepachteten oder geliehenen Sachen.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entneh-
men Sie bitte Ziff. 7 AHB, den Ziffern I.5. II.2. und 4. BHB 20.

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser
Pflichten haben?

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbe-
dingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziff. 23 AHB.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen können
Verletzungen dieser Pflichten haben?

Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen zu können und damit zu gewährleisten,
dass Sie immer einen ausreichenden Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer einmal im Jahr Gelegenheit
mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Auffor-
derung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während
des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine
vorsorgliche Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten kann der Versicherer nach-
träglich eine Beitragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechts-
folgen einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziff. 13.1 und 24 AHB.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können Ver-
letzungen dieser Pflichten haben?

Jeder Versicherungsfall muss uns unverzüglich angezeigt werden, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatz-
ansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie verpflichtet nach Möglichkeit für die Abwendung und
Minderung des Schadens zu sorgen und uns durch wahrheitsgemäße Schadensberichte sowie durch Hilfeleistung bei
der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dazu müssen Sie alle Umstände, die für die Bearbeitung des
Schadens nach unserer Einschätzung wichtig sind, mitteilen und angeforderte Schriftstücke übermitteln. Alle gerichtli-
chen oder behördlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden (z. B. Mahn-
verfahren, staatsanwaltschaftliches Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung) sind uns unverzüglich mitzuteilen
und dagegen ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einzulegen. Der Prozess wird dann durch uns als
Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen. Sie müssen dem von uns im Bedarfsfall eingeschalteten Anwalt alle
erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die in Ziffern 5 beschrie-
benen Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziff. 25 und 26 AHB.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags
rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entnehmen Sie bitte Ziffer 3 dieses
Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr,
wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Ver-
trag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgen-
den Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten drei
Jahre Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziff. 8 und 26 AHB.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?

Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages bestehen
weitere Kündigungsrechte beispielsweise, wenn das von Ihnen versicherte Risiko endgültig entfällt, etwa indem Sie Ihr
Tier aufgegeben haben, oder wenn der Versicherungsfall eingetreten ist.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziff. 18 bis 21 AHB.

Stand: 1. Juli 2008



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versi-

cherers
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes

8. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Ver-
sicherungsteuer

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder
einmaliger Beitrag

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebei-
trag

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti-
gung

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Interesses
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung von

Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungs-
nehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Ver-
sicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge
hatte, aufgrund

g e s e t z l i c h e r H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n
p r i v a t r e c h t l i c h e n I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist.
Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;
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(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschä-
den Anwendung.

3. Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungs-
nehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-
nen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Dek-
kungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen
(Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehen-
den Vertrages sofort versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko in-
nerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen.
Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der An-
zeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen
Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1
(2) auf den Betrag von 2.000.000 EUR für Personenschäden und 1.000.000 EUR für Sachschäden und -
soweit vereinbart - 200.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein
geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit die-
se Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
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(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungs-
verträgen zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadens-
ersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzver-
pflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versi-
cherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-
stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten
freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadenser-
satzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzuge-
ben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen den
Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Ver-
sicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebüh-
renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer
zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi-
cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das zweifache der vereinbarten Versicherungssummen
begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versi-
cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem
im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter
Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme,
trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser
Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapi-
talwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
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Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende
Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente
vom Versicherer erstattet.

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versi-
cherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Be-
friedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den
von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen.

7. Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind
von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis
von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicher-
ten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister
sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer ange-
legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäfts-
unfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft
ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
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Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von
Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

Die Haftpflicht wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer oder Betriebsangehörige einem Sozial-
versicherungsträger nach § 110 Sozialgesetzbuch VII haften, bleibt in die Versicherung eingeschlossen,
soweit die Schäden in den versicherten Betrieben herbeigeführt werden.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch
verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen
Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von
der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchfüh-
rung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablageflä-
che und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden
sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, Arbei-
tern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch
den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sa-
chen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegen-
den Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Scha-
denursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und
zur Beschädigung oder Vernichtung der gesamten Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versiche-
rungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozial-
gesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensge-
setz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbetimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Umwelt-
schadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler
Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts ge-
gen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden können.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

Dieser Ausschluss gilt nicht

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder
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(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch
Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Pla-
nung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern,
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder An-

zeigepflicht unterliegen;
- Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zu-
rückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit
energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elek-
tronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder
sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versiche-
rungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungs-
nehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen be-
steht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versicherungsteuer

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in
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Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versi-
cherungsscheins fällig.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten
Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle,
die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam ge-
macht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-
tragszeitraums fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug,
es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf des-
sen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbun-
den sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziff. 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den
angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kün-
digung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezo-
gen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform ab-
gegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächti-
gung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Last-
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schriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflich-
tet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig,
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

13. Beitragsregulierung

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicher-
ten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen
Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der
Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum
Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe
des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Bei-
trag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte
Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksich-
tigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rech-
nung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsre-
gulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung
für mehrere Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versiche-
rungsschutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau-
oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterlie-
gen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergange-
nen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere,
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzel-
nen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistun-
gen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Fol-
gejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung).
Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung
bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre
um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach
Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen,
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um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im
letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese
Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

15.5 Unabhängig von den Ziff. 15.1 bis 15.4 kann eine Erhöhung der Beiträge auch für bestehende Versiche-
rungsverhältnisse zur nächsten Jahresfälligkeit aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrates erfol-
gen, wenn sich die geltenden Beiträge als unzureichend erweisen.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres ei-
ne Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres
oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner späte-
stens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Interesses

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich die-
ser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung
dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3 oder 15.5, ohne dass sich der
Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens je-
doch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat
den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zuge-
hen.

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-

pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Schadenser-
satzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.
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20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser
an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähn-
lichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufen-

den Versicherungsperiode

in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom
Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versiche-
rung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versi-
cherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Ver-
sicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder
den Dritten unverzüglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber
nicht geschlossen hätte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Mo-
nat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt
nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

20.6 Wird eine Sache bzw. ein Tier, für die bzw. für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten
veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums
sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn die Sache oder das Tier aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder ei-
nes ähnlichen Rechtsgeschäfts von einem Dritten übernommen wird.

Die Veräußerung ist dem Versicherer durch den Versicherungsnehmer unverzüglich anzuzeigen; der Ver-
sicherer fordert nach der Anzeige den Dritten zur Erklärung auf, ob er das Versicherungsverhältnis fort-
setzt oder kündigt.

Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufen-

den Versicherungsperiode
in Schriftform gekündigt werden.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom

Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;
- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis

zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versiche-
rung Kenntnis erlangt.

Ziff. 20.4 und 20.5 gelten sinngemäß.
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21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats gel-
tend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrenumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber
vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich
sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Ver-
trag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den ge-
fahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi-
cherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder
unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arglistig
entzogen hat.

Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch
Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig an-
gezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
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23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-
rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzei-
gepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände an-
zugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen
hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufech-
ten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der bei-
derseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres
als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadens-
ersatzansprüche erhoben wurden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sor-
gen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumut-
bar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn
bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versi-
cherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten
Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, be-
hördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der
Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss
der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen.
Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Füh-
rung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versiche-
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rungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen
Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass
der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zu-
stehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Personen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend an-
zuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko
nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer
zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers
weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei ei-
ner Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwen-
dung.
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30. Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjäh-
rung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem
Anspruchsteller in Textform zugeht.

31. Zuständiges Gericht

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in des-
sen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag ge-
gen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Per-
son, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs-
nehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung.

32. Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Beschlossen von der Gewährträgerversammlung am 27. November 2007
Gültig ab 1. Januar 2008
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Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt

Anstalt des öffentlichen Rechts

Bartningstraße 57 . 64289 Darmstadt

Postfach 100914 . 64209 Darmstadt

Tel.: 06151 702-0 . Fax: 06151 702-1135

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen

für die Haftpflichtversicherung (BHB)

A. Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung

I. Versichertes Risiko

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden
Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus dem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-
nen Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder
Tätigkeiten bzw. aus der Ausübung der im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen beschriebenen beruflichen Tätigkeit.

II. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1. des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Mieter, Pächter,
Leasingnehmer und Nutznießer von Grundstücken -nicht jedoch
von Luftlandeplätzen-, Gebäuden oder Räumlichkeiten, die
ausschließlich für den versicherten Betrieb oder für Wohnzwek-
ke des Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen
benutzt werden (Umfang des Versicherungsschutzes siehe C.);

2. des Versicherungsnehmers aus seinen Sozialeinrichtungen für
Betriebsangehörige, die ausschließlich für den versicherten Be-
trieb bestimmt sind (z. B. Betriebssportgemeinschaften, Werks-
kantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kindergärten) und
aus Vorhandensein und Betätigung einer Werks- oder Be-
triebsfeuerwehr.

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der Mitglieder der
Betriebssportgemeinschaft aus ihrer Betätigung in dieser;

3. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des
versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt
hat, in dieser Eigenschaft;

4. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versiche-
rungsnehmer verursachen.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be-
trieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt
werden.

5. wegen Schäden an gemieteten oder gepachteten Gebäuden
bzw. Räumlichkeiten durch Brand oder Explosion (Mietsach-
schäden). Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versi-
cherungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall
300.000 EUR, begrenzt auf 600.000 EUR für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres. Die Ausschlüsse gemäß
BHB 19 gelten entsprechend;

6. wegen im Ausland verursachter Schäden im Umfange von
BHB 2.

7. Kabelklausel für gewerbliche Betriebe

Für Haftpflichtansprüche aus der Beschädigung von Erdleitun-
gen (Kabel, Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere
Rohrleitungen) aus Anlass von Arbeiten irgendwelcher Art be-

steht nur dann Versicherungsschutz im Rahmen der AHB, wenn
die folgenden Maßnahmen durchgeführt worden sind:

a) Vor Ausführung der Arbeiten ist von den zuständigen Stel-
len - zum Beispiel Elektrizitätswerk, Gaswerk, Tiefbauamt -
eine schriftliche Auskunft darüber einzuholen, ob und wo
an der Arbeitsstelle Erdleitungen verlaufen. Ist schriftliche
Auskunft nicht zu erlangen, so muss das Ergebnis der Er-
mittlungen den zuständigen Stellen durch eingeschriebe-
nen Brief bestätigt werden.

b) Leitet der Versicherungsnehmer die Bauarbeiten nicht
selbst, so hat er das Ergebnis seiner Ermittlungen zu a) vor
Beginn der Arbeiten dem für die Baustelle Verantwortlichen
gegen eine schriftliche Empfangsbescheinigung auszu-
händigen.

c) Der Beginn der Arbeiten ist den zuständigen Stellen so
rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, dass sie erforderliche Si-
cherungsmaßnahmen treffen können.

d) Jede Beschädigung von Erdleitungen ist den zuständigen
Stellen sofort zu melden und schriftlich zu bestätigen.

e) Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem
Versicherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR.

III. Erweiterung des Versicherungsschutzes

1. Strahlenschäden

a) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB
und Ziff. 7.12 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus

- dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven
Stoffen;

- Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen
und Störstrahlern, Laser- und Masergeräten.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch
Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

b) Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse,
Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit
energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne
dass dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich war,
wird sich der Versicherer nicht auf Ziff. 7.12 AHB berufen.

Dies gilt nicht für Schäden

- die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind
oder von einer solchen Anlage ausgehen;

- die durch die Beförderung von Kernmaterialien ein-
schließlich der damit zusammenhängenden Lagerung
bedingt sind.

c) Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
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- wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgu-
tes (Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;

- wegen Personenschäden solcher Personen, die
- gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag - aus be-
ruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb
des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben
und hierbei die von energiereichen ionisierenden
Strahlen oder Laserstrahlen ausgehenden Gefahren in
Kauf zu nehmen haben;

- gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versi-
cherten, der den Schaden durch bewusstes Abwei-
chen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder An-
ordnungen verursacht hat.

2. Erweiterte Produkthaftpflicht-Versicherung (im Falle
besonderer Vereinbarung)

Die Versicherung des Erweiterten Produkthaftpflicht-Risikos
erfolgt nach den Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen für die Produkthaftpflicht-Versicherung von Industrie-
und Handelsbetrieben (Produkthaftpflicht-Modell).

3. Vertraglich übernommene Haftpflicht

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vom
Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Lea-
singnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht
des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Ver-
pächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

4. Mietsachschäden

a) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die anlässlich von
Dienst- und Geschäftsreisen an gemieteten Räumen in
Gebäuden entstehen und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden.

b) Falls besonders vereinbart, gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an zu betrieblichen
Zwecken gemieteten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder
Räumen (nicht jedoch an Einrichtung, Produktionsanlagen
und dgl.) und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden durch Brand, Explosion, Leitungswasser und - in-
soweit abweichend von Ziff. 7.14 AHB - durch Abwasser.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall
300.000 EUR, begrenzt auf 600.000 EUR für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres.

c) Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

- von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsneh-
mers und solchen Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines
Teiles desselben angestellt hat;

- von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der
vorgenannten Personen, wenn sie mit diesen in häus-
licher Gemeinschaft leben;

- von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer
oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich
verbunden sind und unter einer einheitlichen unter-
nehmerischen Leitung stehen.

d) Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach
dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden
Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche.

5. Abhandenkommen von Sachen

Falls besonders vereinbart, gilt:

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und
abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus

dem Abhandenkommen von Sachen (einschl. Kraftfahrzeuge
und Fahrräder mit Zubehör) der Betriebsangehörigen und Be-
sucher. Ausgenommen hiervon sind Geld, Wertpapiere (einschl.
Sparbücher), Scheckhefte, Scheck- und Kreditkarten, Urkun-
den, Kostbarkeiten und andere Wertsachen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR,
höchstens 100.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres.

IV. Nicht versicherte Risiken

1. Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen,
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen;
das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

b) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti-
ve oder exemplary damages;

c) nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zu-
sammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art.
1147 des französischen Code Civil oder gleichartige Be-
stimmungen anderer Länder.

2. Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu
versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Ver-
sicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder
Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert
ist, insbesondere die Haftpflicht

a) aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder
Beruf eigen, noch sonst dem versicherten Risiko zuzu-
rechnen sind;

b) wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des
Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene
Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Ei-
genschaft als pharmazeutischer Unternehmer i. S. des
AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;

c) als Betreiber einer gentechnischen Anlage oder einer Frei-
setzung von gentechnisch veränderten Organismen i. S.
des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Personen- und
Sachschäden infolge von Eigenschaften eines Organis-
mus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen;

d) aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von
Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwek-
ken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuer-
werken;

e) aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von
Personen oder Sachen sowie aus der selbständigen und
nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;

f) wegen Bergschäden (i. S. des § 114 BBergG), soweit es
sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, de-
ren Bestandteilen und Zubehör; wegen Schäden beim
Bergbaubetrieb (i. S. des § 114 BBergG) durch schlagende
Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlen-
staubexplosionen;

g) wegen Mängeln oder Fehlen von zugesicherten Eigen-
schaften von Produkten, Lieferungen, Arbeiten und Lei-
stungen, die über die gesetzliche Haftpflicht hinausgeht
und wegen Schaden und Kosten des Versicherungsneh-
mers (Erweiterte Produkthaftpflicht).

3. Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers
verursachen.

b) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
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brauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die
sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An-
spruch genommen werden.

c) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi-
cherten.

d) Eine Tätigkeit der unter a) und b) genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des
Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird.

4. Luft- und Raumfahrzeuge

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft-
oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter
oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden.

Besteht nach dieser Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder
Raumfahrzeugen soweit die Teile ersichtlich für den Bau
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft-
oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der
mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und alle sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger
Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

5. Brand- und Explosionsschäden

Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen.

BHB 1 Mitversicherung des Kfz-Haftpflichtrisikos
(Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und nicht
versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge)

1. Durch die Allgemeine Haftpflichtversicherung können folgende
nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge versichert werden:

a) Alle nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
renden Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf
eine Höchstgeschwindigkeit;

Hinweis: Bei Betriebsgrundstücken und –grundstücksteilen, die Be-
suchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich
um sogenannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahr-
zeuge mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahren-
de Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als
20 km/h, die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Betriebs-
grundstücken oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig,
mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach
Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversiche-
rung (AKB) abgeschlossen werden muss. Auch bei einer behördli-
cherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht – Ausnahme-
genehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziff. 2 StVZO – bleibt die Versiche-
rungspflicht bestehen.

b) alle Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit;

c) alle selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als
20 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Hinweis: Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach
ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbun-
denen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung
von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu
einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahr-
zeuge gehören. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeits-
maschinen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzei-
chen führen, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchstge-
schwindigkeit 20 km/h übersteigt.

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in
Ziff. 3.1 (2) und in Ziff. 4.3 (1) AHB.

2. Hierfür gilt:

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen
darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge-
braucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt
wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

BHB 2 Einschluss von Auslandsschäden in die
Betriebshaftpflichtversicherung

I. Insgesamt gilt:

1. Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im
Ausland vorkommender Versicherungsfälle

a) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus Teilnahme an
Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten;

b) durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne
dass der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder
hat liefern lassen;

c) durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins eu-
ropäische Ausland geliefert hat, hat liefern lassen oder die
dorthin gelangt sind;

d) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten
(auch Inspektion und Kundendienst) oder sonstigen Lei-
stungen im Inland oder europäischen Ausland.

Zu lit. b) und c):
Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada
durch Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch
den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte er-
sichtlich für eine Lieferung in die USA, US-Territorien oder nach
Kanada bestimmt waren, besteht Versicherungsschutz nur nach
besonderer Vereinbarung.

(Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haft-
pflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z. B. Produkti-
ons- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl. sowie eine
Erweiterung des Export-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf
Länder außerhalb Europas.)

2. Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen,
die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder
dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden
sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen
den Versicherungsnehmer und die unter Ziff. A. II 3 ge-
nannten Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII
unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB).

b) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti-
ve oder exemplary damages.
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c) nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Län-
der.

3. Aufwendungen des Versicherers für Kosten - abweichend von
Ziff. 6.5 AHB - werden als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schaden-
ermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.

4. Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada
oder in der USA/US-Territorien und Kanada geltend gemachten
Ansprüchen gilt:

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Scha-
den: 10%, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR. Kosten
gelten als Schadenersatzleistungen.

5. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist.

II. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend
gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

1. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche

a) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti-
ve oder exemplary damages.

b) nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Län-
der.

2. Aufwendungen des Versicherers für Kosten - abweichend von
Ziff. 6.5 AHB - werden als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schaden-
ermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.

3. Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada
geltend gemacht werden, gilt:

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmer an jedem Scha-
den: 10 %, mindestens 1.000 EUR, höchstens 5.000 EUR. Ko-
sten gelten als Schadenersatzleistungen.

4. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist.

BHB 3 Land- und Forstwirtschaft

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb einer
Land- und/oder Forstwirtschaft.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

a) aus Halten, Hüten und Verwenden von Nutztieren (auch
Zuchttieren) im versicherten Betrieb (einschließlich Schä-

den durch gewollten oder ungewollten Deckakt). Dies gilt
nicht, soweit nach dem Tarif ein besonderer Beitrag zu be-
rechnen ist;

b) aus Halten, Hüten und Verwenden von Zugtieren, die nicht
ausschließlich für eigene land- und/oder forstwirtschaftliche
Zwecke, sondern auch für Lohnfuhren oder im eigenen
gewerblichen Betrieb (räumlich mit Land- und/oder Forst-
wirtschaft verbunden) verwendet werden;

c) aus Besitz und Verwendung von selbstfahrenden Arbeits-
maschinen (Mähdrescher, Motorsägen, Universalgeräten
und sonstige selbstfahrende Arbeitsmaschinen) mit nicht
mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit im eigenen Be-
trieb, nicht jedoch Baumaschinen, wie insbesondere Bag-
ger, Planierraupen, Schauffellader, Verdichtungsgeräte
oder Baukräne;

d) aus Besitz und Verwendung von nicht selbstfahrenden Ge-
räten und Maschinen im versicherten Betrieb sowie nicht
zulassungspflichtigen Anhängern (Wegen höherer Versi-
cherungssummen und fehlenden Ausschlusstatbeständen
sowie bei Verleih wird für nicht zulassungspflichtige An-
hänger eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung emp-
fohlen.);

Hinweis: Anhänger sind auch bei nur gelegentlicher Verwendung zur
Lohnarbeit oder in einem gewerblichen Nebenbetrieb ausschließlich
nach dem K-Tarif zu versichern.

e) aus der Verwendung von Pflanzenschutz-, Schädlingsbe-
kämpfungs- und Düngemitteln innerhalb des versicherten
Betriebes;

Nicht versichert sind Ansprüche

- wegen Schäden am behandelten Gut und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden,

- wegen Schäden durch bewusstes Abweichen von Ge-
brauchsanweisungen und behördlichen Vorschriften,

- wegen Schäden durch Schädlingsbekämpfung aus der
Luft.

f) aus der Verwendung von Zugmaschinen und Raupen-
schleppern mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindig-
keit sowie Maschinen oder Kraftfahrzeuge als stationäre
Kraftquellen im versicherten Betrieb;

g) aus der Futtermittelerzeugung, sofern dafür keine Gewer-
beanmeldung erforderlich ist;

h) als Privatperson (einschließlich Altenteiler mit gleicher An-
schrift) im Umfang der Besonderen Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen unter B;

i) des nicht gewerbsmäßig tätigen Hüters von Tieren des
versicherten Betriebes gemäß A. und BHB 20;

j) für Umweltschäden im Umfang der Besonderen Bedingun-
gen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der
Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im
Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung für land- und/
oder forstwirtschaftliche Betriebe (Umwelthaftpflicht-Basis-
versicherung Land- und Forstwirtschaft - BBU LW/B -).

Sonst Abschluss einer besonderen Umwelthaftpflichtversi-
cherung.

k) sofern besonders vereinbart, aus Flurschäden durch Wei-
devieh.

3. Eingeschlossen sind Tätigkeitsschäden im Umfang der BHB 14
(Be- und Entladeschäden und Leitungsschäden).

4. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an
Pensionstieren und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

5. Bei der Mitversicherung von kleinen ländlichen Schankwirt-
schaften ohne Beherbergung sowie Hecken-, Strauß-, Besen-,
Kranz- und dgl. Wirtschaften im Zusammenhang mit einem
land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb:
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Nicht versichert sind

Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen oder Beschädi-
gung der von den Gästen, auch vom Personal anderer Betriebe
des Versicherungsnehmers, zur Aufbewahrung übergebenen,
eingebrachten oder eingestellten Sachen.

6. Bei Mitversicherung der Beherbergung von Feriengästen
(„Ferien auf dem Bauernhof“) gelten die BHB 6.

7. Sofern vereinbart, ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
aus sonstigen Nebenbetrieben, die dem versicherten Betrieb
dienen und sofern dafür keine Gewerbeanmeldung erforderlich
ist.

8. Für die private Hunde- und Pferdehaltung gelten die BHB 20.

9. Auslandsschäden im Umfang der BHB 2, einschließlich der
gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im
Ausland vorkommender Versicherungsfälle aus Anlass einer
vorübergehenden gewerblichen Tätigkeit im europäischen
Ausland. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter oder
Hüter mitversicherter Tiere.

10. Eingeschlossen sind - falls BHB 24 Vermögensschäden
besonders vereinbart - Ansprüche aus Schäden, die durch vom
Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine
Rechnung von Dritten) hergestellte und in Verkehr gebrachte
Sachen entstehen (Produkthaftpflicht).

BHB 4 Gewahrsamsschäden

Falls besonders vereinbart:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 und 7.7 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers bei Beschädigung
und Verlust von fremden Sachen - auch Zugmaschinen und selbstfah-
rende Arbeitsmaschinen, jedoch nicht Kraftfahrzeuge anderer Art - die
der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, in
folgendem Umfang:

1. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer für den
Versicherungsfall keinen Versicherungsschutz aus einer even-
tuell bestehenden Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung beanspru-
chen kann.

2. Der Versicherungsschutz ist davon abhängig, dass der
Versicherungsnehmer die Sachen nur kurzfristig, längstens ei-
nen Monat, zum Gebrauch im eigenen land- und/oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb, im Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder
des überbetrieblichen Maschineneinsatzes in Gewahrsam hat.
Das Risiko der hiermit in unmittelbarem Zusammenhang ste-
henden Beförderung mit Kraftfahrzeugen aller Art ist einge-
schlossen.

3. Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versiche-
rungsschutz für Schäden an den benutzten fremden Zugma-
schinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahr-
zeugen aller Art verbundenen Anhängern und Arbeitsgeräten
auf solche Schäden, die auf ein Unfallereignis, auf Brand oder
Explosion zurückzuführen sind. Unfallschäden im Sinne dieser
Bestimmung sind solche Schäden, die auf ein unmittelbar von
außen her plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Er-
eignis zurückzuführen sind.

4. Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine
Unfallschäden. Bremsschäden im Sinne dieser Bestimmung
sind nur solche Schäden, die unmittelbar durch den Bremsvor-
gang entstehen. Betriebsschäden im Sinne dieser Klausel sind
alle Schäden, die durch falsche Bedienung unmittelbar an den
fremden Zugmaschinen, Anhängern, selbstfahrenden Arbeits-
maschinen und mit Kraftfahrzeugen verbundenen Anhängern
entstanden sind. Reine Bruchschäden sind im Gegensatz zu
einem Gewaltbruch solche Schäden, bei denen es sich um ei-
nen Ermüdungsbruch handelt.

5. Beschädigungen, die bei Feld- und ähnlichen Arbeiten durch
die Bodenbearbeitung, insbesondere durch Steine oder sonsti-
ge Gegenstände auf oder im Boden entstehen, gelten als von
der Versicherung ausgeschlossene Betriebsschäden.

6. Werden durch Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden
Unfälle im Sinne von Ziff. 3 ausgelöst, so bleiben die Brems-,
Betriebs- und reinen Bruchschäden auch in diesen Fällen von
der Versicherung ausgeschlossen, während die Unfallschäden
(Folgeschäden) gedeckt sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden

a) am Inventar gepachteter Betriebe,

b) an in Weide genommenen Tieren,

c) an fremden Tieren anlässlich der Beförderung mit Kraft-
fahrzeugen,

d) an Gegenständen, die im Miteigentum des Versicherungs-
nehmers stehen, es sei denn, dass das Miteigentum nur
durch die Mitgliedschaft zu einer eingetragenen Genos-
senschaft oder Maschinengemeinschaft begründet wird

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Ausgeschlossen sind über den Sachschaden hinausgehende
Schadenersatzansprüche, insbesondere für Nutzungsverlust,
ferner für zufälligen Untergang und zufällige Verschlechterung
der Sache sowie die Erfüllung von Verträgen.

7. Die Versicherungssumme ist, soweit nichts anderes vereinbart
ist, auf 12.000 EUR je Versicherungsfall, beim Abhandenkom-
men von Sachen (auch Tieren) auf 600 EUR je Versicherungs-
fall, begrenzt. Bei Mitteigentum im Rahmen einer Maschinen-
gemeinschaft beschränkt sich die Deckung auf 75 % der Versi-
cherungssumme mit der Maßgabe, dass im Verhältnis des Ei-
gentumsanteils des Versicherungsnehmers auf die Schaden-
summe nicht geleistet wird. Die Selbstbeteiligung des Versiche-
rungsnehmers an jedem Versicherungsfall beträgt 20 %.

BHB 5 Schädlings- und Unkrautbekämpfung

Falls besonders vereinbart,

1. ist versichert die Haftpflicht aus Sachschäden wegen der
Anwendung von Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und
Düngemitteln an den Pflanzen und Kulturen Dritter, die nicht
Gegenstand der Bearbeitung waren, soweit es sich nicht um
Schäden durch Umwelteinwirkung handelt.

Von jedem Sachschaden aus der Verwendung von Pflanzen-
schutz-, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln hat der
Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR selbst zu tragen.

Nicht versichert sind bei der Anwendung von Pflanzenschutz-,
Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln Ansprüche
- wegen Schäden am behandelten Gut und alle sich daraus

ergebende Vermögensschäden,
- wegen Schäden durch bewusstes Abweichen von Ge-

brauchsanweisungen und behördlichen Vorschriften,
- wegen Schäden durch Schädlingsbekämpfung aus der

Luft.

2. sind versichert - abweichend von Ziff. 7.10 AHB - Haftpflichtan-
sprüche durch Umwelteinwirkungen aus (Spritz-) Schäden an
den Pflanzen und Kulturen Dritter, die nicht Gegenstand der
Bearbeitung sind, nach Maßgabe der Ziff. 1.5.3 b) der Beson-
deren Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versi-
cherung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung für land-
und/oder forstwirtschaftliche Betriebe (Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung Land- und Forstwirtschaft - BBU LW/B -).

BHB 6 Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe

1. Eingeschlossen sind Tätigkeitsschäden im Umfang von BHB 14
und Vermögensschäden im Umfang von BHB 24.

2. Falls besonders vereinbart, gilt:

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Be-
trieb von hoteleigenen Schwimmbädern, Schießständen, Sola-
rien, Saunen, Kinderspielplätzen und -beaufsichtigung, Mini-
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golfplätzen, Sportanlagen (z. B. Tennisplätzen) sowie die
Durchführung von Veranstaltungen auf dem Betriebsgelände.

Für Bahnhofsgaststätten und Bahnhofshotels gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die von der
Deutschen Bahn AG gemäß den Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen für Nebenbetriebe der DB (AVN) durch Vertrag über-
nommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts (nicht
jedoch eine darüber hinaus zusätzlich vereinbarte Haftung).

Ausgeschlossen bleibt die Beschädigung der gepachteten Ge-
genstände (Ziff. 7.6 AHB).

3. Verwahrungsrisiken in Restaurationsbetrieben

Falls besonders vereinbart, gilt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung,
Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen (ausgenom-
men Tiere, Kfz aller Art mit Zubehör und Inhalt), die von Re-
staurationsgästen zur Aufbewahrung übergeben worden sind.

Die vereinbarte Summe stellt die Höchstersatzleistung für alle
Schäden dar, die je Tag und Gast eintreten.

Bei Garderoben

Falls besonders vereinbart, gilt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Verlust, Ver-
wechslung oder Beschädigung von Garderobenstücken, die
von Gästen in einer ständig bewachten, nur dem Garderoben-
personal zugänglichen Garderobe abgegeben worden sind, in
der ausschließlich vom Versicherer gelieferte, zuvor noch nicht
verwendete Garderobenscheine ausgegeben werden. Als Gar-
derobenstücke gelten auch Taschen und Schirme.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtan-
sprüche aus

- Beschädigung oder Abhandenkommen von Geld, Wertsa-
chen und solchen Gegenständen, die sich in den Garde-
robenstücken befinden,

- Schäden infolge Abhandenkommens des Garderoben-
scheines,

- Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von Gardero-
benstücken, die bis zur Schließung der Garderobe oder
Dienstbeendigung des Personals in der Garderobe nicht
abgeholt wurden,

- Schäden, die durch Kriegsereignisse, Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand, höhere Gewalt, Streik, in-
nere Unruhen oder Plünderungen entstehen.

Die je Garderobenschein vereinbarte Summe stellt die Höchst-
ersatzleistung für alle Garderobenstücke dar, die auf einen
Garderobenschein abgegeben worden sind.

Die Gesamtleistung für alle Schäden eines Versicherungsjahres
beträgt das Zehnfache der vereinbarten Summe.

4. Verwahrungsrisiken in Beherbungsbetrieben

Falls besonders vereinbart, gilt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung,
Vernichtung oder Abhandenkommen der von den beherbergten
Gästen eingebrachten Sachen (ausgenommen Tiere, Kfz aller
Art mit Zubehör und Inhalt). Zu den eingebrachten Sachen ge-
hören auch aufbewahrte Sachen und solche, deren Aufbewah-
rung zu Unrecht abgelehnt wurde.

Die vereinbarte Summe stellt die Höchstersatzleistung für alle
Schäden dar, die den beherbergten Gästen eines Zimmers/
Appartements an einem Tag zustoßen.

Die Gesamtleistung für alle Schäden eines Versicherungsjahres
beträgt das Hundertfache der für ein Zimmer/Appartement ver-
einbarten Summe.

Bei Gastgaragen und Einstellplätzen für Beherbungsgäste

Falls besonders vereinbart, gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Er-
gänzung zu Ziff. 2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus Be-
schädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen
oder unbefugtem Gebrauch

a) der eingestellten Kfz und deren Zubehör (ausgenommen
Inhalt und Ladung);

b) des in den eingestellten Kfz befindlichen und für den pri-
vaten Bedarf der Insassen bestimmten Reisegepäcks
(ausgenommen sonstiger Inhalt und Ladung) je durch-
schnittlich täglich eingestelltes Kfz bis zu einer Höchster-
satzleistung von 500 EUR

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Die vereinbarte Summe stellt die Höchstersatzleistung für alle
Schäden dar, die das Reisegepäck in einem Kfz an einem Tag
betreffen.

Die Gesamtleistung für alle Schäden eines Versicherungsjahres
beträgt das Zehnfache dieser Summe.

Hier gilt: Versicherungsschutz besteht nur, solange sich das Kfz
in verschließbaren Garagen, in Hofräumen oder umfriedeten
Einstellplätzen befindet.

Beim Bewegen fremder Kfz auf dem Betriebsgrundstück:

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen
darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge-
braucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt
wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung oder Vernich-
tung fremder Kfz und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt
und Ladung) beim Zubringen oder Abholen außerhalb des
Betriebsgrundstücks

Hierfür gilt:

a) Falls besonders vereinbart:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und Ver-
nichtung von fremden Kfz und deren Zubehör (ausgenom-
men Inhalt und Ladung) beim Zubringen und Abholen die-
ser Kfz außerhalb des Betriebsgrundstücks.

b) Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge-
brauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahr-
erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von ei-
nem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahr-
erlaubnis hat.

Ersatzleistungen bei Schäden an Kfz:

Höchstersatzleistung: 8.000 EUR je Kfz
Gesamtleistung: 80.000 EUR je Versicherungsjahr

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das Fahrzeug
oder Reisegepäck entwendet oder unbefugt gebraucht haben.
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BHB 7 Bauhandwerker

Für Mängelbeseitigungsnebenkosten gilt:

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Schäden, die als Folge
eines mangelhaften Werkes auftreten, und erfasst insoweit auch die
Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung zum
Zwecke der Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und um den
vorherigen Zustand wieder herzustellen.

Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung
aufgewendet werden, ohne dass ein Folgeschaden eingetreten ist.
Ferner sind in jedem Falle nicht gedeckt die Kosten des Versiche-
rungsnehmers für die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung
selbst.

BHB 8 Hufschmiede

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die Haftpflicht-
ansprüche wegen Schäden an Tieren durch Hufbeschlag oder
Hufpflege (z. B. Beschneiden des Horns). Ausgeschlossen bleiben
Ansprüche aus Heilbehandlungen von Tieren. Die Ausschlussbestim-
mungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8 AHB
bleiben bestehen.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

BHB 9 Schweißen und Schneiden, Arbeiten mit Löt-
geräten

Falls besonders vereinbart, ist versichert

1. die Haftpflicht wegen Schäden infolge von Schweiß-, Schnei-
dearbeiten bzw. Arbeiten mit Lötgeräten, soweit es sich nicht
um Schäden durch Umwelteinwirkung handelt.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Feuer-
und Explosionsschaden 10 %, mindestens 100 EUR.

Der Höchstbetrag der Selbstbeteiligung ist bei Betrieben mit
nicht mehr als 10 Personen 1.000 EUR, bei solchen über
10 Personen 2.500 EUR. Maßgebend ist die Zahl der beschäf-
tigten Personen im Zeitpunkt des Schadenereignisses.

2. - abweichend von Ziff. 7.10 AHB - die Haftpflicht wegen
Schäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser
(einschließlich Gewässer).

BHB 10 Bauarbeiten

1. Eingeschlossen sind

a) - abweichend von Ziff. 7.10 und Ziff. 7.14 AHB - Haft-
pflichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks
(auch eines darauf errichteten Werkes oder von Teilen ei-
nes solchen), Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder
Erdrutschungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden.

Hinsichtlich Sachschäden gilt dies jedoch nur, falls diese
an einem Grundstück und/oder Gebäuden oder Anlagen
entstehen und es sich hierbei nicht um das Baugrundstück
selbst handelt.

b) Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch
Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

2. Eingeschlossen sind Tätigkeitsschäden (Be- und Entladeschä-
den, Leitungsschäden, Unterfangungen / Unterfahrungen, son-
stige Tätigkeitsschäden) gemäß BHB 15.

3. Nicht versichert sind Ansprüche aus

- Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau
(auch bei offener Bauweise);

- dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;

- Planungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die Bauvorha-
ben nicht vom Versicherungsnehmer ausgeführt werden.

4. Mitversichert sind Kraftfahrzeuge und selbstfahrende Arbeits-
maschinen im Umfang von BHB 1.

5. Mitversichert sind nichtselbstfahrende Arbeitsmaschinen, Kräne
und Winden.

6. Eingeschlossen sind – in Abweichung von Ziff. 7.14 (1) AHB –
Haftpflichtansprüche aus Sachschäden durch Abwässer. Aus-
geschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitun-
gen durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.

Ziff. 7.10 AHB bleibt unberührt.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR.

BHB 11 Abwasserschäden

Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 AHB -
Haftpflichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer. Ausge-
schlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch
Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus ergebende
Vermögensschäden.

Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme
für Sachschäden je Versicherungsfall 200.000 EUR, sofern nicht
etwas anderes vereinbart ist. Die Gesamtleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser
Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

BHB 12 Arbeits- und Liefergemeinschaften

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an
Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann, wenn sich der
Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst
richtet.

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten
unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der
Versicherungssummen) folgende Bestimmungen:

1. Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote
beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versiche-
rungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft ent-
spricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die
schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsma-
schinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören.

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche
wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der Ar-
beitsgemeinschaft beschafften Sachen und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von wem die
Schäden verursacht wurden.

3. Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der
Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprü-
che der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und
umgekehrt.

4. Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der
vereinbarten Versicherungssummen über Ziff. 1. hinaus für den
Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenz-
verfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abge-
lehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung
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seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt
wird der dem Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, so-
weit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der da-
durch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag ver-
bleibt.

5. Versicherungsschutz im Rahmen der Ziff. 1 bis 3 besteht auch
für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst.

BHB 13 Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengun-
gen

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- und
Einreißarbeiten an Bauwerken sowie von Sprengungen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die entstehen

- bei Abbruch- und Einreißarbeiten:
in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden
Bauwerks entspricht;

- bei Sprengungen:
an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m.

Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

BHB 14 Tätigkeitsschäden bei Betrieben des Handels,
Handwerks, des produzierenden Gewerbes und
der Land- und Forstwirtschaft

Falls besonders vereinbart, gilt:

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - Tätigkeitsschä-
den in folgendem Umfang:

1. Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen der Be-
schädigung von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern
durch/oder beim Be- und Entladen und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben
auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden
zum Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt nicht, wenn die
Container selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-,
Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der
Ladung von Fahrzeugen und Containern.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR.

2. Leitungsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden
an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen,
Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberlei-
tungen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 200.000 EUR,
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Gesamtleistung
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
das Doppelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR.

3. Sonstige Tätigkeitsschäden (gilt nicht für Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft)

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die
an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen
entstanden sind und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn diese Schäden
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-

cherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;
- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer

diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und
beruflichen Tätigkeit benutzt hat,

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen
im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befun-
den haben.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der

- Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungs-
nehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder zu
sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder die von
ihm übernommen wurden.

- Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern
durch/oder beim Be- und Entladen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR, so-
fern nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Gesamtleistung für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das
Doppelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000
EUR.

BHB 15 Tätigkeitsschäden bei Betrieben des Bauhaupt-/
Baunebengewerbes

Falls besonders vereinbart, gilt:

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - Tätigkeitsschä-
den in folgendem Umfang:

1. Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen der Be-
schädigung von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern
durch/oder beim Be- und Entladen und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben
auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden
zum Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt nicht, wenn die
Container selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-,
Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der
Ladung von Fahrzeugen und Containern.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000
EUR.

2. Leitungsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden
an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen,
Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberlei-
tungen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.
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Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 200.000 EUR,
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Gesamtleistung
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
das Doppelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000
EUR.

3. Unterfangungen, Unterfahrungen

Eingeschlossen ist - teilweise abweichend von Ziff. 7.10 AHB
und von Ziff. 7.14 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen
Sachschäden an den zu unterfangenden und unterfahrenden
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen und Anlagen und alle
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Um-
welteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über
die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000
EUR.

4. Sonstige Tätigkeitsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die
an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen
entstanden sind und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn diese Schäden
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-

cherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;
- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer

diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und
beruflichen Tätigkeit benutzt hat,

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen
im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befun-
den haben.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der
Ladung von Fahrzeugen und Containern durch/oder beim Be-
und Entladen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR, so-
fern nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Gesamtleistung für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das
Doppelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000
EUR.

BHB 16 Postagenturen

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schäden an dem beweglichen
Eigentum der Postbehörde, an solchen Paketen, Briefen usw., die
durch und für die Post befördert werden sollen (vergleiche Ziff. 7.6 und
7.7 AHB).

Der Ersatz von Strafgeldern ist ausgeschlossen.

BHB 17 Lehrer

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als

- beamteter Lehrer oder angestellter Lehrer im öffentlichen
Dienst bzw.

- freiberuflicher Lehrer, der allein unterrichtet und nicht Inha-
ber besonderer Unterrichtsräume, Plätze oder Fahrzeuge
ist.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus

a) der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radio-
aktiven Stoffen);

b) Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klas-
senreisen sowie Schulausflügen und damit verbundenen
Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei vorüber-
gehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr.

Für die Auslandsdeckung gilt folgende Besondere Bedin-
gung: Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB -
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden
Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt,
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

c) der Erteilung von Nachhilfestunden;

d) der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist;

3. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Forschungs- oder
Gutachtertätigkeit;

4. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besit-
zers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Was-
serfahrzeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch
des Fahrzeugs verursacht werden.

2. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die
verursacht werden durch den Gebrauch von

a) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen

- die weder durch Motoren noch durch Treibsätze an-
getrieben werden und

- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt und

- für die keine Versicherungspflicht besteht

b) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Se-
gelboote (auch Windsurfbretter) und eigene oder
fremde Wasserfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs-
und Außenbordmotoren - oder Treibsätzen.

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch
von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren,
soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis er-
forderlich ist.

5. Ausgeschlossen sind bei beamteten Lehrern und angestellten
Lehrern im öffentlichen Dienst Haftpflichtansprüche wegen

a) Schäden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder
an von Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestell-
ten Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden;

b) Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Ar-
beitsunfälle im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß
den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder gemäß dem
Sozialgesetzbuch VII handelt; eingeschlossen ist jedoch
die Haftpflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfäl-
len von Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden.
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B. Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung und privaten
Tierhaltung

I. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachste-
henden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefah-
ren des täglichen Lebens als

P r i v a t p e r s o n

und nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus

1. den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder

2. einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers

1. als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht
über Minderjährige);

2. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

3. als Inhaber

a) einer oder mehrerer in Europa gelegener Wohnungen (bei
Wohnungseigentum als Sondereigentümer), einschließlich
Ferienwohnung, bei Sondereigentümern sind versichert Haft-
pflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Lei-
stungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

b) eines in Europa gelegenen Einfamilienhauses,

c) eines in Europa gelegenen Wochenend-/Ferienhauses,

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohn-
zwecken verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Ga-
ragen und Gärten sowie eines Schrebergartens.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

- aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs-
nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B.
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen
und Schneeräumen auf Gehwegen);

- aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzelnen ver-
mieteten Wohnräumen und Einliegerwohnungen, nicht jedoch
von Wohnungen, Räumen zu gewerblichen Zwecken und Ga-
ragen. Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet, ent-
fällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen
über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB);

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten,
Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu ei-
ner veranschlagten Bausumme von 500.000 EUR je Bauvor-
haben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die
Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen für die
Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB);

- als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versi-
cherung bis zum Besitzwechsel bestand;

- der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;

4. als Grundstückseigentümer oder -besitzer unbebauter Flächen;

5. als Radfahrer;

6. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche
Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahr-
zeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);

7. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen,
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

8. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten
Kleintieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pfer-
den, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von
Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken
gehalten werden.

9. Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers
- als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde,
- als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde für private

Zwecke,
- als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten

Zwecken,
soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalterhaftpflicht-
versicherung besteht.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder –
eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn, es handelt
sich um Personenschäden.

10. Mietsachschäden im Umfang der BHB 19.

II. Mitversichert ist

1. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

a) sämtlicher mit dem Versicherungsnehmer in Haushaltsge-
meinschaft lebenden Angehörigen wie in Ziff. 7.5 AHB auf-
geführt;

b) seiner unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und
Pflegekinder) außerhalb der Haushaltsgemeinschaft, bei
volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in ei-
ner Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsaus-
bildung befinden (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder
Studium-, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und
dgl.). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (ein-
schließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder
des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im An-
schluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen;

c) der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten
und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben-
den Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit gei-
stiger Behinderung;

2. im Falle ausdrücklicher Vereinbarung gemäß den nachfolgenden
Voraussetzungen der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versi-
cherungsnehmer lebende Partner einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft und dessen Kinder, diese entsprechend Ziff. 1. a)
bis c):

- Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner
müssen unverheiratet sein.

- Der mitversicherte Partner muss in der Police namentlich
benannt werden.

- Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen
den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen.

- Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die
nicht auch Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit
der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem
Versicherungsnehmer und dem Partner. Die in der Adresse
erstgenannte Person ist Versicherungsnehmer.

- Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den
überlebenden Partner und dessen Kinder Ziff. 5 sinngemäß.

3. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungs-
nehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser
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Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag
oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen
oder den Streudienst versehen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt.

4. im Rahmen der Besonderen Bedingungen für die Versicherung
der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der Privat-
sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung - außer
Anlagenrisiko - das sogenannte Restrisiko.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 250 l/kg, so-
weit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter
1.000 l/kg nicht übersteigt. Kein Versicherungsschutz – auch nicht
über Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB – besteht für Anlagen, die über die
Begrenzung des Fassungsvermögens je Einzelgebinde bzw. der
Gesamtmenge hinausgehen.

5. Für den mitversicherten Ehegatten oder eingetragenen Leben-
spartner des Versicherungsnehmers und/oder unverheiratete und
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder
des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße
Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsneh-
mers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die
nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegatten
oder eingetragenen Lebenspartner eingelöst, so wird dieser Ver-
sicherungsnehmer.

Dies gilt sinngemäß auch für den überlebenden Partner einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft.

6. Ziff. 7.10 (b) AHB findet keine Anwendung.

III. Nicht versichert

1. sind Haftpflichtansprüche aus Verlust fremder Schlüssel von
Schließanlagen (Einschluss gemäß BHB 25 möglich);

2. ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder
Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des
Fahrzeugs verursacht werden.

3. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die
verursacht werden durch den Gebrauch von

a) selbstfahrenden Kranken- und Rollstühlen, soweit sie nicht
zulassungs- oder versicherungspflichtig sind sowie motorbe-
triebenen Kinderfahrzeugen bis zu einer erzielbaren Höchst-
geschwindigkeit von 6 km/h;
nicht zulassungs- und versicherungspflichtigen selbstfahren-
den Rasenmähern und Schneeräumern bis 6 km/h;
nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden
Kraftfahrzeugen und Anhängern, ohne Rücksicht auf eine
Höchstgeschwindigkeit;
Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit;
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit;
nicht versicherungspflichtigen Anhängern.

Hierfür gilt: für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Aus-
schlüsse in Ziff. 3.1 (2) und in Ziff. 4.3 (1) AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten
Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt
wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

b) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterlie-
gen;

c) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen;

d) Wassersportfahrzeugen, auch Surfbrettern, ausgenommen
jedoch eigene Segelboote und eigene oder fremde Wasser-
sportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Außenbord-
motoren - oder Treibsätzen.

IV. Elektronischer Datenaustausch

1. Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziff. 7.15 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereit-
stellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder
mittels Datenträger,

soweit es sich handelt um

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder
Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten
durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie die Nicht-
erfassung und fehlerhafte Speicherung von Daten bei Drit-
ten und zwar wegen

- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden,
nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie

- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten
Daten bzw. Erfassung oder korrekten Speicherung
nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Daten-
austausch.

Für Ziff. 1. gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutau-
schenden, zu übermittelnden bzw. bereitgestellten Daten durch
Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner,
Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die
dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können
auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt
Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

2. Im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
ausgewiesenen Versicherungssummen beträgt die Versiche-
rungssumme 1.000.000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt
diese zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres dar.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn
diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem
und zeitlichem Zusammenhang oder

- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektro-
nischer Daten mit gleichen Mängeln

beruhen.

Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

3. Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von 7.9AHB
– für Versicherungsfälle im Ausland.

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche
in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer
Staaten geltend gemacht werden.

4. Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten
Tätigkeiten und Leistungen:
- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung,

-Schulung;
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb,

-wartung, -pflege;
- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-

Service-Providing;
- Betrieb von Datenbanken.

5. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer bewusst
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- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme / Daten-
netze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service
Attacks),

- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu
zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Tro-
janische Pferde);

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten

elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spam-
ming),

- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt
werden sollen;

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten,
soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme
an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige
bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

V. Für Auslandsaufenthalte gelten die BHB 18.

VI. Mitversicherung von Vermögensschäden

1. Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

2. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage

oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder ge-
lieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistun-
gen;

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveran-

staltung;
- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-

sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

- aus Rationalisierung und Automatisierung;
- aus gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie

des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und

Kostenanschlägen;
- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige

oder gegenwärtige Mitglieder von Vorständen, Geschäfts-
führung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer
Leitungs- oder Aufsichtsgremien / Organe im Zusammen-
hang stehen;

- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverlet-
zung;

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

- durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
Erschütterungen).

VII. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 AHB - Haft-
pflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwäs-
ser und durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenka-
nals.

BHB 18 Auslandsschäden

Für unbegrenzte Auslandsaufenthalte in Europa und sonstige
vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem Jahr gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden
Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum - soweit im
nichteuropäischen Ausland gelegen -) von im Ausland gelegenen
Wohnungen und Häusern gemäß Ziff. I 3 a) bis c).

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

BHB 19 Einschluss von Mietsachschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden. Mitversichert ist die
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder Vernichtung der
Einrichtung von vorübergehenden gemieteten Hotelzimmern,
Ferienwohnungen und ähnlichen Unterkünften. Die Höchstersatzlei-
stung beträgt je Versicherungsfall 5.000 EUR, maximal 10.000 EUR je
Versicherungsjahr.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hierge-
gen besonders versichern kann,

- Schäden infolge von Schimmelbildung.

Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungs-
fällen fallenden Rückgriffsansprüche. *)

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme
für Sachschäden je Versicherungsfall 300.000 EUR, begrenzt auf
600.000 EUR für alle Versicherungsfälle des Versicherungsjahres.

*) Auf Wunsch wird dem Versicherungsnehmer der Wortlaut des
Abkommens ausgehändigt.

C. Besondere Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung der Haus- und Grundbesitzer
sowie der Gemeinschaften von Wohnungseigentümern

(Gilt auch bei der Mitversicherung im Rahmen der Betriebs- oder
Berufshaftpflichtversicherung)

Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Betrieb
unterhält oder einen Beruf ausübt, wird der Versicherungsschutz für
das Haftpflichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine
besondere Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung gewährt.

Diese Mitversicherung entfällt, wenn der Versicherungsnehmer Teile
des Grundstücks Betriebsfremden überlässt. Es handelt sich in diesem
Fall um ein Zusatzrisiko zur Betriebshaftpflichtversicherung.

Die Bestimmungen für Wohnungseigentum gelten gleichermaßen für
Teileigentum (z. B. gewerblich genutzte Räume).

I. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgen-
den Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als

Haus- und/oder Grundstücksbesitzer,
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z. B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutz-
nießer.

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflich-
ten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Ei-
genschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung,
Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).

II. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1. des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von
Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-,
Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von
500.000 EUR je Bauvorhaben.

Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (Ziff. 4 AHB);

2. des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836
Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel be-
stand;

3. der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Be-
leuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten
Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausfüh-
rung dieser Verrichtungen erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den.

4. des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.

III. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB -
Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Ab-
wässer, die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen
und gewerblichen Abwässer), und Haftpflichtansprüche wegen
Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Stra-
ßenkanals auftreten.

Falls nicht ausschließlich private Haftpflichtrisiken versichert
werden, gilt:

Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung keine Anwendung.

Ferner ist mitversichert die Haftpflicht aus Gewässerschäden
gemäß den Besonderen Bedingungen für die Versicherung der
Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der Privat- sowie
Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung - außer Anla-
genrisiko - unter D.

IV. Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vom
Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Lea-
singnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht
des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter,
Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

V. Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des
Wohnungseigentumsgesetzes gilt außerdem:

1. Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer.

2. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

3. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des
Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Inter-
esse und für Zwecke der Gemeinschaft.

4. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB -

a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen
den Verwalter;

b) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer;

c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei
Betätigung im Interesse und Zwecke der Gemeinschaft.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an Gemeinschafts-, Sonder-
und Teileigentum und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

D. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der
Privat- sowie privaten Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung – außer Anlagenrisiko –

I. Gegenstand der Versicherung

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschä-
den wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden)

mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lage-
rung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe.

(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besonde-
ren Vertrag gewährt.)

II. Rettungskosten

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens
für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtli-
che Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernom-
men, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versi-
cherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Ge-
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB).

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungs-
summe für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter
zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers.

III. Ausschlüsse

1. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen herbeigeführt haben.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in
der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das
gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-
mentare Naturkräfte ausgewirkt haben.
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E. Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zu sonstigen Risikoarten

BHB 20 Tierhaltung

I. Private Tierhaltung

1. Hunde

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgen-
den Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Hundehalter.

Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine Jagd-
haftpflichtversicherung besteht, sind nicht mitversichert.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er
nicht gewerbsmäßig tätig ist.

2. Reit- und Zugtiere, Halten von Tieren

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgen-
den Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Halter von Reit- und Zugtieren (Pferde, Kleinpferde,
Ponys, Maultiere, Esel usw.).

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Flurschäden.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er
nicht gewerbsmäßig tätig ist.

3. Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versiche-
rungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Ver-
sicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei
einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinsti-
tut angewiesen ist.

4. Für Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge sowie Luft- und
Raumfahrzeuge gilt A. IV. 3. und 4..

5. Nicht versichert sind Schäden an Pensionstieren und solchen
Tieren, die sich beim Versicherungsnehmer in Ausbildung befin-
den sowie die persönliche Haftpflicht fremder Tierbenutzer.

6. Mitversichert ist im Umfang der Besonderen Bedingungen für die
Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen
der Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung – außer Anlagenrisiko – das sogenannte
Restrisiko.

II. Gewerbliche Tierhaltung

1. Für Auslandsschäden gilt BHB 2 mit folgender Erweiterung:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im
Ausland vorkommender Versicherungsfälle aus Anlass einer
vorübergehenden gewerblichen Tätigkeit bis zu einem Jahr im
europäischen Ausland. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme als
Halter oder Hüter von mitversicherten Tieren.

2. Nicht versichert ist im Rahmen der Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung und Ziff. 2.7 des Umwelthaftpflicht-Modells
(BBU G/M) die Verwendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle,
festem Stalldung, Pflanzenschutz- und Düngemitteln.

3. Mitversichert sind beim Halten von (Zucht-) Tieren für eigene
(Zucht-) Zwecke und bei der Mitversicherung von Zuchttieren zum
Belegen fremder Tiere Haftpflichtansprüche aus Deckschäden.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

4. Nicht versichert sind Schäden an Pensionstieren und solchen
Tieren, die sich beim Versicherungsnehmer in Ausbildung befin-
den sowie die persönliche Haftpflicht fremder Tierbenutzer.

5. Bei Wanderschäfereien ist, falls besonders vereinbart, einge-
schlossen die gesetzliche Haftpflicht aus Flurschäden anlässlich
des Ausbrechens von Schafherden aus dem Pferch. Nicht mitver-
sichert sind Haftpflichtansprüche wegen sonstiger Flurschäden.

6. Bei Tier- und Viehhandel (lebende Tiere) ist eingeschlossen die
gesetzliche Haftpflicht aus Flurschäden.

III. Falls besonders vereinbart, sind - abweichend von Ziff. I 4 und II
4 - Schäden an Pensionstieren und solchen Tieren, die sich bei
dem Versicherungsnehmer in Ausbildung befinden, mitversichert.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

BHB 21 Bauherren

I. Grundrisiko

Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung
und Bauausführung (Ausnahme: Bauen in Eigenleistung / Nach-
barschaftshilfe bis 500.000 EUR Bausumme) an einen Dritten
vergeben sind.

- Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der
nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers als Bauherr für das im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen beschriebene Bauvor-
haben.

- Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und
Grundbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu
errichtende Bauwerk.

- Es gilt A. IV 3 und 4.

Mitversichert sind Kfz und selbstfahrende Arbeitsmaschinen
im Umfang von BHB 1.

- Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verän-
dern der Grundwasserverhältnisse.

- Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten,
spätestens drei Jahre nach Versicherungsbeginn.

- Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der
Versicherungsdauer beträgt das Doppelte der vereinbarten
Versicherungssummen.

II. Private Risiken

1. Mitversichert ist im Umfang der Besonderen Bedingungen für die
Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen
der Privat- sowie Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-
Versicherung - außer Anlagenrisiko - das sogenannte Restrisiko.

2. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.10 (b) und Ziff. 7.14
(2) AHB - Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines Grund-
stücks oder Erdrutschungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen.

3. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB -
Haftpflichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer. Ausge-
schlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen
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durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus
ergebende Vermögensschäden.

Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

Zusatzrisiko

Bauen in Eigenleistung / Nachbarschaftshilfe (Selbsthilfe bei
Planung, Bauleitung, Bauausführung)

Versichert werden kann zusätzlich die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus dem Bauen in Eigenlei-
stung / Nachbarschaftshilfe.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher
mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen, die sie in Ausfüh-
rung der Baueigenleistung verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den.

III. Gewerbliche Risiken

1. Mitversichert ist - falls besonders vereinbart - das allgemeine
Umweltrisiko im Rahmen der besonderen Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen
Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und
Berufshaftpflicht-Versicherung (Umwelthaftpflicht-Basisversiche-
rung).

2. Eingeschlossen sind Tätigkeitsschäden (Be- und Entladeschäden,
Leitungsschäden, Unterfangungen / Unterfahrungen, sonstige Tä-
tigkeitsschäden) im Umfang von BHB 15.

3. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.10 (b) und Ziff. 7.14
(2) AHB - Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines Grund-
stücks oder Erdrutschungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch
Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz
über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

4. Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 (1)
AHB - Haftpflichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer.
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungslei-
tungen durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.

Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

Zusatzrisiko

Bauen mit eigener Leistung (Selbsthilfe bei Planung, Bauleitung,
Bauausführung)

Versichert werden kann zusätzlich die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus dem Bauen mit eigener Leistung.

Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht sämtlicher mit den
Bauarbeiten beschäftigten Personen, die sie in Ausführung der
Baueigenleistung verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den.

BHB 22 Jagdhaftpflicht

I. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgen-
den Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus erlaubter jagdlicher Betätigung als Jäger, Jagd-
pächter, Jagdherr, Jagdveranstalter und Jagdaufseher sowie
Falkner, soweit es sich um eine unmittelbar oder mittelbar mit der
Jagd in Verbindung stehende Tätigkeit oder Unterlassung handelt.

Der Ausschluss von Umweltschäden gemäß Ziff. 7.10 (a) und (b)
AHB findet keine Anwendung.

II. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers

1. aus erlaubtem Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß-
und Schußwaffen sowie Munition und Geschossen, auch außer-
halb der Jagd (z. B. aus der Aufbewahrung, beim Waffenreinigen,
bei der Teilnahme an Übungs- oder Preisschießen, beim nicht
gewerbsmäßigen Wiederladen von Munition), nicht jedoch zu
strafbaren Handlungen;

2. aus fahrlässigem Überschreiten der Notwehr;

3. aus fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagdschutz;

4. aus Halten und Führen (auch Abrichten und Ausbilden) von
Beizvögeln und höchstens zwei brauchbaren oder sich in jagdli-
cher Ausbildung befindlichen Jagdgebrauchshunden, auch au-
ßerhalb der Jagd. Sind mehr als zwei Hunde - eigene oder fremde
- vorhanden, ist nur die gesetzliche Haftpflicht für die beiden am
längsten im Besitz des Versicherungsnehmers befindlichen Hun-
de versichert.

Mitversichert sind in diesem Rahmen auch Jagdhundwelpen bis
zu einem Alter von sechs Monaten, ohne dass es des Nachwei-
ses der jagdlichen Abrichtung bedarf.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er
nicht gewerbsmäßig tätig ist;

5. als Eigentümer, Halter oder Führer von Wasserfahrzeugen, nicht
jedoch Motorbooten, mit Hilfsmotor versehene Fahrzeuge jeder
Art sowie Segelbooten;

6. als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen (z. B.
Berufsjäger, Jagdaufseher oder Treiber). A. II 3 und 4 gilt ent-
sprechend;

7. aus Besitz, Betrieb und Unterhaltung von jagdlichen Einrichtun-
gen, wie Hochsitze, Fütterungen, Jagdhütten und dgl.;

8. aus der Teilnahme an Jagdhunde-Gebrauchsprüfungen;

9. aus der Durchführung von Gesellschaftsjagden;

10. wegen Sach- oder Personenschäden Dritter aus dem Inverkehr-
bringen von eigenem Wild bzw. Wildbret (Produkthaftpflicht) sowie

11. aus dem erlaubten Bejagen und Erlegen von Tieren, welche nicht
dem Jagdrecht unterliegen (z. B. Gehegewild, entlaufene Rinder,
Rabenvögel), sowie von Kaninchen, Tauben und dgl. in befriede-
ten Bezirken.

III. Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.5 AHB – gesetzli-
che Schadenersatzansprüche wegen Personenschäden von
Angehörigen des Versicherungsnehmers aus Schäden, die
durch den Gebrauch von Schusswaffen entstanden sind.

IV. Mitversichert ist im Umfang der Besonderen Bedingungen für die
Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen
der Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung – außer Anlagenrisiko – das sogenannte
Restrisiko.

V. Mitversicherung von Vermögensschäden

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages und im Umfang der
Ziff. II. BHB 24 die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen,
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.



16

Der Versicherungsschutz für Vermögensschäden ist auf den
Betrag von 200.000 EUR je Versicherungsfall begrenzt.

VI. Nicht versichert sind

1. Ansprüche aus Wildschaden.

2. Für Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge sowie Luft- und
Raumfahrzeuge gilt A. IV. 3. und 4, soweit nicht gemäß II. 5.
Versicherungsschutz besteht.

VII. Außerdem gilt:

1. für die Jagdhaftpflichtversicherung ausländischer Jäger

Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf ge-
setzliche Haftpflichtansprüche nach deutschem Recht und auf
Haftpflichtstreitigkeiten vor deutschen Gerichten.

2. für die Fortsetzung der Jagdhaftpflichtversicherung nach
dem Tod des Versicherungsnehmers

Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des
Versicherungsnehmers bis zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode fort. Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die der
Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist.

3. Auslandsschäden in der Jagdhaftpflichtversicherung

a) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versi-
cherungsfällen. Das gilt auch für die Inanspruchnahme als
Halter oder Führer von Jagdhunden.

b) Ausgeschlossen sind Ansprüche
- aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen,

die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder
dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden
sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen
den Versicherungsnehmer aus Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch
VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB);

- auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti-
ve oder exemplary damages;

- nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zu-
sammenhang stehenden Regessansprüchen nach Art.
1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Be-
stimmungen anderer Länder.

c) Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abwei-
chend von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Ver-
sicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-
che auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere pu-
nitive oder exemplary damages.

d) Bei Versicherungsfällen in den USA, US-Territorien und
Kanada oder in den USA, US-Territorien und Kanada geltend
gemachten Ansprüchen gilt:

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem
Schaden: 10 %, mindestens 1.000 EUR, höchstens
5.000 EUR. Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.

e) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-

ro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Wichtiger Hinweis:
Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haftpflicht-
schäden besteht, werden die jeweils geltenden Bestimmun-
gen durch den deutschen Versicherungsschutz in der Regel
nicht erfüllt.

4. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend
gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

a) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-
che

- auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti-
ve oder exemplary damages;

- nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zu-
sammenhang stehenden Regessansprüchen nach
Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger
Bestimmungen anderer Länder.

b) Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abwei-
chend von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Ver-
sicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-
che auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere pu-
nitive oder exemplary damages.

c) Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Ka-
nada geltend gemacht werden, gilt:

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem
Schaden: 10 %, mindestens 1.000 EUR, höchstens 5.000
EUR. Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.

d) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-
ro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

BHB 23 Vereine

I. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den nachfol-
genden Bestimmungen

die gesetzliche Haftpflicht des Vereins,

insbesondere

1. aus den gewöhnlichen satzungsgemäßen oder sonst sich
aus dem Vereinszweck ergebenden Veranstaltungen (z. B.
Mitgliederversammlungen, Vereinsfestlichkeiten, interne und
offene Wettbewerbe);

2. im Umfang von C. I und II als Eigentümer, Mieter, Pächter,
Leasingnehmer und Nutznießer von Grundstücken, Gebäu-
den oder Räumlichkeiten, die ausschließlich den Vereins-
zwecken dienen (z. B. Sport- und Spielplätze);

3. bei Reit- und Fahrvereinen auch aus der Durchführung von
Reit- und Fahrveranstaltungen, Rennen, Turnieren, Wettrei-
ten, Schlepp- und Schnitzeljagden und der dazu erforderli-
chen Übungen.
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Mitversichert ist hierbei die persönliche gesetzliche Haftpflicht
der Mitglieder aus ihrer Beteiligung an solchen vom Verein
angeordneten Veranstaltungen und Übungen, auch soweit
sie dabei als Tierhalter in Anspruch genommen werden kön-
nen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen den Verein
oder die mitversicherten Personen aus

- Unfällen der Reiter und

- Schäden an den Pferden (einschließlich Zaum- und
Sattelzeug), die an diesen Veranstaltungen und Übun-
gen teilnehmen,

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

4. bei Gebirgs- und Verschönerungsvereinen u. ä. auch aus der
Unterhaltung von Wegen, Aussichtstürmen und dergleichen.

II. Mitversichert ist

1. die persönliche gesetzliche Haftpflicht

a) der Mitglieder des Vorstandes und der von ihnen beauf-
tragten Vereinsmitglieder in dieser Eigenschaft;

b) sämtlicher übrigen Mitglieder aus der Betätigung im In-
teresse und für die Zwecke des versicherten Vereins bei
Vereinsveranstaltungen;

c) sämtlicher übrigen Angestellten und Arbeiter für Schä-
den, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtung
für den Versicherungsnehmer verursachen.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle
gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

2. Falls besonderes vereinbart:

Das allgemeine Umweltrisiko im Rahmen der Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung
der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im
Rahmen der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung
(Umwelthaftpflicht-Basisversicherung).

III. Auslandsschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzli-
che Haftpflicht wegen im Ausland vorkommender Versicherungs-
fälle.

Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht für im Ausland gelegene
vereinseigene Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten.

Im übrigen gilt BHB 2 Ziff. I. 2 bis I. 5.

IV. Vertraglich übernommene Haftpflicht

Es gilt A. III 3..

V. Nicht versichert ist, sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige
Vereinbarung getroffen wurde, die Haftpflicht

1. aus Haus- und Grundbesitz, soweit nicht nach Ziff. I. 2 bereits
mitversichert;

2. aus Veranstaltungen, die über den Rahmen gewöhnlicher
Vereinsveranstaltungen hinausgehen (z. B. Gau- und Bun-
desfeste, Ausstellungen, Luftfahrtveranstaltungen, Schüt-
zenfeste, Umzüge);

3. als Tierhalter;

4. aus Tribünenbau;

5. aus dem Abbrennen von Feuerwerken aller Art (auch benga-
lische Beleuchtung);

6. aus der Unterhaltung von Eis- und Rodelbahnen;

7. aus der Veranstaltung von Skikursen, Skiausflügen und
Skiführungstouren sowie von Ski-Abfahrts-, Ski-Tor- und Ski-
Sprungläufen;

8. aus Betrieben aller Art (z. B. Gaststättenbetrieb im Vereins-
kasino in eigener Regie, Badeanstalten);

9. aus der Ausübung des Berufs von Vereinsmitgliedern, auch
wenn diese im Auftrag oder Interesse des Vereins erfolgte.

VI. Nicht versichert ist, sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige
Vereinbarung getroffen wurde, bei Kleingartenvereinen auch

1. die Haftpflicht aus der Verwendung von Pflanzenschutz-,
Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln;

2. die persönliche Haftpflicht der Mitglieder aus Besitz bzw.
Verwaltung und Bewirtschaftung der ihnen überlassenen
Grundstücke. Versicherungsschutz hierfür wird durch die Pri-
vathaftpflichtversicherung geboten.

VII. Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge

Es gilt A. IV 3 und 4.

Mitversichert sind Kfz und selbstfahrende Arbeitsmaschinen im
Umfang von BHB 1.

VIII. Bei Versicherung von Tribünen gilt:

Voraussetzung für die Gewährung des Versicherungsschutzes ist,
dass

- die Tribüne polizeilich abgenommen ist;

- die aufgrund des Konstruktionsplans und der polizeilichen
Zulassungsbestimmungen genehmigte Besucherzahl im
Kartenverkauf nicht überschritten wird.

IX. Zusatzrisiken

1. Bei Veranstaltung von Skikursen gilt:
Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht der Teilnehmer.

2. Bei Veranstaltungen von Skiausflügen und Skiführungstouren
gilt:
Versichert ist nur die gesetzliche Haftpflicht aus Ausflügen,
Fahrten oder Touren, die in gewöhnlichem Rahmen auf nor-
malen und üblichen Strecken oder Abfahrten durchgeführt
und bei denen insbesondere keine anderen Hilfsmittel als
Skier und Felle benötigt werden.

Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht der Teilnehmer.

3. Bei Veranstaltung von Ski-Abfahrts-, Ski-Tor- und Ski-
Sprungläufen gilt:
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die
Strecke abgesperrt ist und etwaige polizeiliche Vorschriften
beachtet werden.

Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht der Teilnehmer.

BHB 24 Vermögensschäden

I. Vermögensschäden - Datenschutz

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen,
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind,
aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Mißbrauch
personenbezogener Daten.

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB - gesetzliche
Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander.
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II. Sonstige Vermögensschäden

Falls besonders vereinbart:

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder ge-
lieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

- durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
Erschütterungen);

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-
tung;

- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing-
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue
und Unterschlagung;

- aus
- Rationalisierung und Automatisierung
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederher-

stellung,
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer

Daten;

- aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namens-
rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten
sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und
Kostenanschlägen;

- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorständen, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien / Organe im Zusammenhang
stehen;

- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverlet-
zung;

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

BHB 25 Schlüsselverlust Schließanlagen

1. Falls besonders vereinbart, ist eingeschlossen - in Ergänzung
von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetz-
liche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden
Schlüsseln (auch General-Hauptschlüssel für eine zentrale
Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versi-
cherten befunden haben.

2. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige
Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für

vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloß) und einen
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an
welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

3. Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschä-
den eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs) sowie
aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie son-
stigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

4. Die Versicherungssumme ist auf 12.000 EUR begrenzt. Die
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR.

BHB 26 Nachhaftung

Sofern besonders vereinbart, gilt:

Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung
des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der
Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder mitversicherte
Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung
des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit
folgender Maßgabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an
gerechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaf-
tungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in
Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des
Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis en-
det.

BHB 27 Schiedsgerichtsvereinbarungen

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines
Versicherungsfalles beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht,
wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht:

- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrich-
tern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähigung
zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in
verschiedenen Ländern, darf er keinem Land der Parteien an-
gehören.

- Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und
nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle
eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am
Verfahren ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle
Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung
festgelegt sein.

- Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet.
In seiner Begründung sind die die Entscheidungen tragenden
Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die
Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und
dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren
entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des
ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl
des vom Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist
dem Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen.

Beschlossen von der Gewährträgerversammlung am 27. November 2007
Gültig ab 1. Januar 2008
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung
für Reitlehrer/Bereiter und Kutschfahrlehrer

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als

angestellter Reitlehrer *) oder

freiberuflicher Reitlehrer *) oder

Bereiter *) oder

Kutschfahrlehrer für Kutschen/Planwagen *).

*) auch ohne Prüfung

2.7

3.

3.1

3.2

3.3
2.

2.1

2.2

2.3

Mitversichert ist

die Erteilung von Reit- oder Kutschfahrunterricht in Theorie und
Praxis,

die Aufsichtsführung über Reit- oder Kutschfahrschüler,

die Leitung und/oder Beaufsichtigung von Ausritten oder Au s-
fahrten im Rahmen des Reit- oder Kutschfahrunterrichts,

3.4

3.5

2.4

2.5

2.6

die Leitung und/oder Beaufsichtigung von Reit- oder
Kutschfahrprüfungen,

die Durchführung von Veranstaltungen und Ausflügen und die
aus den damit verbundenen Aufenthalten in Herbe rgen,

die Verwendung von Übungsgeräten zu Unterrichtszwecken
und

4.

das Einreiten/die Ausbildung fremder Pferde.

Nicht versichert ist die Haftpflicht

aus Schäden, die im Zusammenhang stehen mit dem Besitz oder
dem Gebrauch von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern,
Motorbooten oder mit Hilfsmotoren versehenen Fahrzeugen jeder
Art,

der Reit- oder Kutschfahrschüler, Prüflinge und Teilnehmer an den
Veranstaltungen,

des Versicherungsnehmers als Tierhalter sowie als Hüter von
Pensionstieren,

aus Schäden an den berittenen oder den im Reit- oder Fahrunte r-
richt eingesetzten Pferden, an Zaum- und Sattelzeug sowie an
Kutschen/Planwagen,

aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

Einschluß von Auslandsschäden

Eingeschlossen ist die Haftpflicht für Auslandsschäden im Umfang
der BHB 2.

Gültig ab 1. Januar 2006


